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S I T Z U N G S V O R L A G E  

 

 
 
 

Referat: Referat 01 - Zentralreferat Datum: 11.10.2018 
Referent/in: Referatsleitung AZ:  

 
 

 Gremium Termin Zuständigkeit / 
Öffentlichkeitsstatus  

 Bezirkstag 08.11.2018 
  

beschließend 
öffentlich 

 

TOP: 4 
 
 

Thema: 

Bildung eines Wahlausschusses zur Wahl der 
Bezirkstagspräsidentin/des Bezirkstagspräsidenten und der 
Stellvertreterin/des Stellvertreters der 
Bezirkstagspräsidentin/des Bezirkstagspräsidenten 

  
  
1. Anlagen 
  
  
2. Beteiligte Referate 
  
  
3. Kosten – Finanzierung 
  
  
4. Beschlussvorschlag 
  
Der Bezirkstag von Mittelfranken bestellt für die Wahl der Bezirkstagspräsidentin/des 
Bezirkstagspräsidenten und für die Wahl der Stellvertreterin/des Stellvertreters der 
Bezirkstagspräsidentin/des Bezirkstagspräsidenten (Art. 30 Abs. 1 BezO) einen 
Wahlausschuss, der sich wie folgt zusammensetzt: 
 
Vorsitzende und Wahlleiterin: Frau Direktorin der Bezirksverwaltung Eppe-Sturm 
 
Beisitzerin:    Frau Lowig 
 
Beisitzer:    Herr Siebachmeyer 
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Für den Wahlausschuss gilt in Anlehnung an das Bayerische Landeswahlgesetz folgendes:  
 
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung. 
 
Bei den Abstimmungen entscheidet die Stimmenmehrheit. 
 
Der Wahlausschuss trifft die nach § 42 Abs. 3 BezO erforderlichen Feststellungen. 
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